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1. Allgemeines 

  

1.1. Der SG KSV führt alljährlich einen Einzelwettkampf für Nachwuchsschützen gemäss nach-

folgenden Bestimmungen durch. 

  

1.2. Der Wettkampf bezweckt die Förderung des Schützennachwuchses im sportlichen Schies-

sen im Einzelwettkampf. 

  

1.3. Teilnahmeberechtigt sind alle Nachwuchsschützen bis und mit dem 20. Altersjahr. (Aus-

nahme: Gewinner Standardgewehr, kann evtl. 21 Jahre alt sein) 

  

1.4. Geschossen wird in folgenden Kategorien:  

Sturmgewehr 90: 

Junioren:   10 – 14 Jahre 

Jungschützen: 15 – 20 Jahre 

 Standardgewehre: 

Kategorie Sport 10 – 20 Jahre 

  

1.5 Ein Schütze darf die Qualifikation nur in einer Kategorie schiessen.  

  

1.6. Der SG KSV übernimmt die Kosten der Organisation und der Munition. 

  

  

  

2. Qualifikation 

  

2.1. Sturmgewehr 90:  Bundesprogramm, 

  Feld-und Wettschiessen 

 

Standardgewehr: Wettkampfschiessen 1 + 2 

  Qualifikation U-21 Final 

Die Qualifikationsprogramme müssen in den Nachwuchskursen absolviert werden. 
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2.2. Bei Punktgleichheit Kategorie Sturmgewehr 90 gilt zuerst das bessere Wettschiessen, 

dann das Bundesprogramm, dann das jüngere Alter. 

 Bei Punktgleichheit Kategorie Standardgewehr gilt zuerst die bessere U-21 Quali, dann 

Wettkampfschiessen 2, dann das jüngere Alter.  

  

2.3. Teilnehmerfeld Sturmgewehr 90  

das Teilnehmerfeld kann je nach Eingang der Anmeldungen oder der örtlichen Verhältnis-

sen variieren und wird prozentual auf Junioren und Jungschützen aufgeteilt. 

Teilnehmerfeld Standardgewehr: 

max. 10 Teilnehmer 

  

2.4. Das Aufgebot erfolgt durch den Abteilungsleiter U21 Final an den verantwortlichen 

Jungschützenleiter. 

  

  

  

3. Wettkampf 

  

3.1. Der Wettkampf Sturmgewehr 90 besteht aus zwei Durchgängen nach folgendem Schiess-

programm mit anschliessendem Final: 

Runde 1 / 2: 

Scheibe A10 

2 Probeschüsse  

5 EF 2 SF 3 SF   

Das Programm wird kommandiert. 

 

Der Wettkampf Standardgewehr besteht aus zwei Durchgängen nach folgendem Schiess-

programm mit anschliessendem Final: 

Runde 1 / 2: 

Scheibe A 10 

2 Probeschüsse               

10 Einzel                       

Das Programm wird kommandiert. 

 

Final: 

Teilnehmerfeld Sturmgewehr 90: 

5 Junioren 

13 Jungschützen 

Teilnehmerfeld Standardgewehr: 

4 Teilnehmer  

Die Anzahl Finalteilnehmer kann je nach Teilnehmerfeld variieren.  

Es wird ein spezielles Programm geschossen. 

  

3.2. Rangierung: 

Vorrunden     Total beider Runden 

bei Gleichheit entscheiden:   1.  Total 2. Vorrunde 

         2.  jüngeres Alter 

 

Final         

bei Gleichheit entscheiden:   Shot off 
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4. Auszeichnungen 

  

4.1. Die Schützen der Ränge eins bis drei je Kategorie erhalten Medaillen mit Halsband in 

Gold, Silber und Bronze und ein Präsent. 

  

4.2. Die restlichen Finalteilnehmer werden mit einem Präsent ausgezeichnet. 

  

  

  

5. Administrative Bestimmungen 

  

5.1. Die Resultatmeldung erfolgt bis spätestens 10. August direkt im JS-Portal. 

  

5.2. Meldungen, die nach dem Abgabetermin erfolgen, werden nicht mehr berücksichtigt. 

  

5.3. Nichtbefolgung von Weisungen oder Verstösse gegen die Reglemente haben den soforti-

gen Ausschluss zur Folge. 

  

5.4. Für die in diesem Reglement nicht speziell geregelten Details gelten sinngemäss die Reg-

lemente des SAT und des SSV. 

  

  

  

6. Versicherung 

  

 Im Bezug auf die Versicherung wird auf das "Merkblatt betreffend die Teilnahme von Ju-

gendlichen an Schiessanlässen" vom SSV und der USS hingewiesen. 

  

  

  

7. Gültigkeit 

  

 Dieses Reglement ersetzt dasjenige vom 19.01.2016 und wird  

sofort in Kraft gesetzt. 

 

Genehmigt an der Vorstandssitzung des SG KSV vom 04.10.2022 

 


